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Einleitung 

Auch in einer Zeit, in der das, was man große Politik nennt, sich in zuneh-
menden Maße von den Ländern auf den Bund verlagert, behalten die Länderpar-
lamente ihre herausragende Bedeutung als „Herz der Demokratie". Vielfältig sind 
nach wie vor die Möglichkeiten, das Leben der Bürger im jeweiligen Bundes-
land zu beeinflussen und auch mit ihren gesetzgeberischen und sonstigen Entschei-
dungen Akzente zu setzen, die deutlich das Agieren der Bundesorgane und letzt-
lich die Lebensverhältnisse eines jeden Bundesbürgers zumindest mittelbar mit1 

prägen. 

Von besonderem Interesse muß in diesem Zusammenhang die Rolle des jeweili-
gen Parlamentspräsidenten sein. Der Parlamentspräsident erscheint aufgrund der 
Vielzahl seiner Kompetenzen als Zentralfigur  der parlamentarischen Organisation 
und verkörpert auf diese Weise die hervorragende Position des Parlaments. 

Seit den Anfängen des deutschen Parlamentarismus im 19. Jahrhundert ist die 
Stellung des Parlamentspräsidenten im wesentlichen durch eine doppelte Ausrich-
tung seiner Aufgaben und Befugnisse gekennzeichnet: sie sind einerseits nach 
innen gerichtet, wo sie insbesondere in der Ordnungs- und Leitungsgewalt des Prä-
sidenten zum Ausdruck kommen, und sie sind andererseits nach außen gerichtet, 
insbesondere als Aufgabe und Befugnis der Repräsentation des Parlaments. Mit 
der Repräsentantenfunktion korrespondiert eine umfassende Vertretungsbefugnis, 
vor allem gegenüber den anderen Staatsorganen, die sich aber nach der Konstruk-
tion des Amtes durch alle Rechtsbereiche zieht und mithin auch die Vertretung des 
Landtags in allen rechtsgeschäftlichen und gerichtlichen Angelegenheiten des Par-
laments erfaßt.  Im Zusammenhang mit der Ordnungs- und Leitungsgewalt steht 
zudem die Befugnis des Präsidenten, die Polizeigewalt und das Hausrecht auszu-
üben. Obgleich diese Kompetenzen in der parlamentarischen Praxis meist eng mit-
einander verknüpft  sind und sich gegenseitig ergänzen, sind sie doch - zumindest 
in der Theorie - scharf  voneinander zu unterscheiden. Verfassungsrechtliche  Auf-
gabe des Landtagspräsidenten ist schließlich auch die Leitung der Parlamentsver-
waltung, bei der ihm als oberster Dienstbehörde alle Maßnahmen der Dienstauf-
sicht und der Disziplinargewalt gegenüber den Angehörigen der Hausverwaltung 
zur Verfügung stehen. 

Das genannte Aufgabenfeld  des Präsidenten gibt die Gliederung dieser Arbeit 
vor. Die vorliegende Untersuchung setzt auf dieser Grundlage die rechtliche Stel-
lung der Parlamentspräsidenten in den 16 Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land zueinander vergleichend in Beziehung, mit der Maßgabe, Gemeinsamkeiten, 
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Abweichungen und strukturelle Besonderheiten herauszuarbeiten und zu kommen-
tieren. 

Dabei erfaßt das Thema zwar schwerpunktmäßig die Person des Landtagspräsi-
denten und dessen Rechte und Pflichten, strahlt aber naturgemäß aus auf rechtliche 
Strukturen des Parlaments im allgemeinen. Hinsichtlich dieser Strukturen wird das 
für das deutsche Parlamentsrecht Allgemeingültige herausgestellt, ohne daß für 
einzelne Parlamente bestehende Besonderheiten darüber zu kurz kommen. Vom 
Parlamentsrecht der Landtage abweichende Regelungen für den Bundestag werden 
deutlich hervorgehoben und werfen damit auch mittelbar Licht auf die Rechtsstel-
lung des Bundestagspräsidenten. 

Wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit sind zudem die führenden politischen 
Gremien der Parlamente, namentlich Präsidium und Ältestenrat. Auch hier wird 
aufgezeigt, welche Rolle dem Parlamentspräsidenten in diesen Gremien zukommt. 
Primäres Anliegen der Bearbeitung ist jedoch, einen Überblick über Zusammenset-
zung und Arbeitsweise dieser Gremien in den einzelnen Ländern zu geben, zumal 
nicht alle Länderparlamente die Existenz beider Gremien nebeneinander kennen. 
Im Mittelpunkt steht demgemäß die Darstellung der Unterschiede von Präsidium 
und Ältestenrat in den Landtagen im Hinblick auf personelle Struktur, Funktionen 
der Mitglieder, sowie Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse. 

Im Rahmen der Stellung des Landtagspräsidenten als Leiter der Parlamentsver-
waltung werden schließlich auch Aufbau, Organisation und Aufgaben der einzel-
nen Landtagsverwaltungen untersucht, die jeweils eine eigene Prägung erfahren 
haben. 

Insgesamt betrachtet ist die Arbeit also bemüht, unter Zugrundelegung der Lan-
desverfassungen und parlamentarischen Geschäftsordnungen ein Bild vom Parla-
mentsrecht der Länder zu zeichnen, in dessen Mittelpunkt das Präsidentenamt und 
seine unterschiedliche Ausgestaltung in den einzelnen Landtagen steht. 



Erster  Abschnitt 

Das Amt des Landtagspräsidenten 

I. Der Amtserwerb 

In allen Verfassungen der Länder der Bundesrepublik besteht die Regelung, daß 
der Landtagspräsident vom Parlament gewählt wird1. Die Wahl des Präsidenten ist 
nicht nur ein Recht, sondern auch eine verfassungsrechtliche  Verpflichtung2 und 
als solche eine der ersten Amtshandlungen des neu gewählten Parlaments. Sie ist 
Ausfluß des Selbstorganisationsrechts der Legislative3 und stellt ein Verfahren  dar, 
das der Landtag in eigener Verantwortung durchführt.  Der Landtag kann somit als 
erste Gewalt der dreigeteilten Staatsmacht seine Organisation und Geschäftsfüh-
rung selbst und ohne Beeinträchtigung durch andere Staatsorgane vornehmen4. 

Eine derart freie Präsidentenwahl war bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in 
den deutschen Parlamenten nicht üblich. Vielmehr wurden dem Monarchen mehre-
re zuvor gewählte Kandidaten vorgeschlagen. Dieser ernannte dann einen der Kan-
didaten nach seinem Belieben zum Präsidenten5. In der Regel wurden drei Kan-
didaten vorgeschlagen. Das gleiche Verfahren  wurde entsprechend bei den Vize-
präsidenten angewandt. In Staaten mit Zweikammersystem wurden die meisten 
Präsidenten der ersten Kammer sogar bis zum Ende des Kaiserreichs ganz ohne 
Vorschlag der Kammer direkt vom Monarchen zum sog. „Landtagsmarschair 
bestellt6. Eine Wende trat erst 1848 ein, als die zentralen deutschen Volksvertretun-
gen ein Selbstorganisationsrecht beanspruchten, was ihnen vereinzelt auch zuge-
standen wurde7, beispielgebend"8 war in diesem Zusammenhang vor allem die 
Entwicklung in Preußen. Dort war in den Verfassungen von 1848 und 1850 gegen 

ι Art. 69 I LV-Bg; Art. 41 LV-Be; Art. 86 LV-Br; Art. 32 I LV-BW; Art. 20 I LV-By; 
Art. 18 I LV-Ha; Art. 84 LV He; Art. 29 I LV-MV; Art. 18 I LV-Nds; Art. 38 I LV-NRW; 
Art. 85 II LV-RP; Art. 491 LV-SA; Art. 141 LV-SH; Art. 70 I I LV-Sl; Art. 47 I LV-Ss; Art. 57 
I LV-Th. 

2 Neumann, Art. 86 LV-Br, Rn. 4; Linck, Art. 57 LV-Th, Rn. 1. 
3 Mahnke, Art. 49 LV-Ss, Rn. 1. 
4 Geller/Kleinrahm, Art. 38 LV-NRW, Anm. 1. 
5 Schick, in: DVP 1989,153 (160). 
6 Vgl. § 18 der VO über die Bildung des Vereinigten Landtags vom 3. 2. 1847, pr. GS, 

S. 34. 
ι Gundelach, S. 320. 
« Arndt, S. 29. 

2 Köhler 


